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1.  Ziele 
 

Der vorliegende Schulprogrammpunkt regelt die Handhabung der Jahresmehr- oder 
Jahresminuslektionen (Lektionenbuchhaltung) in den Kindergärten und an den Pri-
marschulen Arlesheim. 

 
 
 

2. Verantwortung / Gesetzliche Grundlage 
 

Die Schulleitung trägt die Verantwortung für die Umsetzung nach der gesetzlichen 
Grundlage (SGS 156.11 Verordnung über Schulvergütungen an den Schulen des 
Kantons Basel-Landschaft). Die Auszahlung der Lektionen ist im Merkblatt des Kan-
tons geregelt. 
 
Kompensationen haben einen Einfluss auf die Schulqualität. Bei Pensen, welche 
kleiner als 100 % sind, achtet die Schulleitung, dass Zusatzaufgaben und Weiterbil-
dungen vorzugsweise mit dem Lohn ausbezahlt werden. 
 

 
 

3. Inhalt und Umsetzung 
 

3.1 Administration und Kontrolle 

Die Administration ist für die Kontrolle der Jahresmehr- oder Jahresminuslektionen 
in Absprache mit der Schulleitung zuständig.  
In der Schuladministrationslösung (SAL) werden die Lektionen erfasst. Einmal jähr-
lich visieren die Lehrpersonen den Stand der Lektionenbuchhaltung. 

 
3.2 Schulleitung 

  Im Rahmen des MAG oder Personalgespräche wird die Kompensation der Lektio-
nenbuchhaltung mit den betroffenen Mitarbeitenden vereinbart. Dabei wird das 
Wohl der Kinder/Klasse und der Schulbetrieb berücksichtigt. Folgende Grundsätze 
gilt es zu beachten: 

 
• Die Lehrpersonen sind für die Suche von Stellvertretungen verantwortlich. Sie 

unterbreiten der Schulleitung Vorschläge. Die Schulleitung entscheidet definitiv. 
• Kurzfristige Kompensationen, kleiner als ein Wochenpensum, sind nach Abspra-

che mit der Schulleitung möglich. Die Schulleitung entscheidet abschliessend. 
Die Lehrperson informiert die Erziehungsberechtigten. 

• Kompensationen, grösser als ein Wochenpensum müssen mindestens zwei Mo-
nate im Voraus der SL gemeldet werden. Die Schulleitung informiert die Erzie-
hungsberechtigten.  
 

 
3.3 Information Schulrat 
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Im Juni werden die Saldi aller Mitarbeitenden dem Schulrat mitgeteilt. Der Schulrat 
leitet diese an die Gemeinde weiter. 
 
Die Schulleitung informiert Ende Januar den Schulrat über den aktuellen Stand der 
Lektionenbuchhaltung. 
 
 

3.4 Information Gemeinde 

Der Schulrat informiert die Gemeinde am Ende des Schuljahres über den Stand 
der Lektionenbuchhaltung von allen Mitarbeitenden der Schule. 

Die Schulleitung informiert Ende Januar die Gemeinde über den aktuellen Stand 
der Lektionenbuchhaltung. Die Gemeinde nimmt die Rechnungsabgrenzung vor. 

 
 

Dieser Schulprogrammpunkt wurde im Mai 2022 neu erarbeitet, am Konvent vom 09.06.2022 
zu Handen des Schulrates verabschiedet und vom Schulrat an der Sitzung vom 16.06.2022 
genehmigt. 

 
 

Arlesheim, 16.06.2022 
 
 
 
 
 

Igor Batarelo, Präsident  Ulrike Bruns, Aktuarin 

 
 


